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Betriebspraktikum - Merkblatt für Erziehungsberechtigte und 
Betriebe 
Das Betriebspraktikum wird gemäß der Verordnung für Berufliche Orientierung in Schulen (VOBO) 
vom 17. Juli 2018 durchgeführt. (Abl. 08/2018). Die Verordnung mit allen Verwaltungsvorschriften fin-
den Sie unter www.rv.hessenrecht.hessen.de. Im Folgenden Auszüge: 

Ziele und Rechtsstatus des Betriebspraktikums 
Durch die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen oder Betrieben sollen die Schüle-
rinnen und Schüler aller Schulformen Möglichkeiten gegeben werden, exemplarische Einsichten in 
das Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftsleben zu erhalten. Eigene Erfahrungen der betrieblichen Praxis, 
Gespräche mit Betriebsangehörigen und Erkundungen des betrieblichen Umfeldes vermitteln den 
Schülerinnen und Schülern wichtige Erkenntnisse für ihre Berufliche Orientierung und fördern den 
Einstieg in die Berufsausbildung und Berufstätigkeit. Die Praktikumsbetriebe sollen so ausgewählt 
werden, dass die angestrebten vorgenannten Ziele des Betriebspraktikums er-reicht werden kön-
nen. 

Die Praktikumsbetriebe sind so auszuwählen, dass sie für die Schülerinnen und Schüler vom Wohn-
sitz oder von der Schule aus zumutbar zu erreichen sind und eine schulische Betreuung sicherge-
stellt werden kann. Über die Genehmigung weiter entfernt liegender Praktikumsbetriebe entschei-
det die Schulleiterin oder der Schulleiter. Dabei ist individuell zu berücksichtigen, ob die Wahl des 
jeweiligen Praktikumsbetriebs vor dem Hintergrund der Ziele des Betriebspraktikums begründet 
ist. 

Die Betriebspraktika gelten als regelmäßiger lehrplanmäßiger Unterricht im Sinne des Schulgeset-
zes. Die Praktikantinnen und Praktikanten unterliegen für die Dauer des Praktikums dem Weisungs-
recht des Betriebspersonals. 

Betriebspraktika begründen weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis. Sie dienen 
Zwecken der Erziehung und des Unterrichts. Da Betriebspraktika jedoch einem Ausbildungsverhält-
nis in der Berufsausbildung ähnlich sind, finden die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzge-
setztes entsprechende Anwendung. Das Zahlen eines Entgelts an die Schülerinnen und Schüler ist 
nicht vorgesehen. 

Versicherungsschutz der Schülerinnen und Schüler 
Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum teilnehmen, sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 b 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) gesetzlich unfallversichert. Schülerinnen und Schüler, die an einem Be-
triebspraktikum teilnehmen, sind vom Land Hessen gegen Ansprüche aus der Haftpflichtversiche-
rung versichert. Falls Erziehungsberechtigte eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
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haben, geht diese vor. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Schäden, die durch Inbetrieb-
nahme eines Kraftfahrzeuges an diesem selbst, an dessen Ladung oder durch das Fahrzeug entste-
hen. Im Rahmen des Betriebspraktikums ist es verboten, ein Kraftfahr-zeug/Luftfahrzeug zu führen. 
Wird eine Tätigkeit unerlaubt oder eigenmächtig ausgeführt, besteht kein Versicherungsschutz. Die 
Leitung und die Durchführung von Betriebspraktika, Betriebserkundungen oder Projekten sind für 
die nach § 22 Abs. 2 beauftragten Personen versichert. Für Schäden, die durch Pflichtverletzungen 
von Lehrkräften oder Betreuern im Betrieb verursacht werden, haftet das Land Hessen. 

Verantwortlichkeit des Betriebes 
Die Unternehmen oder Betriebe nennen den Schulen verantwortliche Personen zur Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler und gewährleisten die Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Schulleiterin/der 
Schulleiter beauftragt schriftlich die verantwortlichen Personen mit der Betreuung der Schülerin-
nen und Schüler. Der Betrieb gewährleistet, dass alle zum Schutz von Leben, Gesundheit und Sitt-
lichkeit der Schülerinnen und Schüler erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Die Betreue-
rinnen und Betreuer belehren die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Praktikums über die be-
sonderen Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie während des Praktikums ausgesetzt sein 
können, und über die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften. Besonderes Augenmerk ist 
darauf zu richten, dass sich Schülerinnen und Schüler nicht an gefährlichen Arbeitsstellen eines Be-
triebes aufhalten, nicht mit gefährlichen Arbeitsstoffen in Berührung kommen oder unbeaufsichtigt 
an Maschinen hantieren. Die Beschäftigung der Schülerinnen und Schüler mit Arbeiten, die ihre 
körperlichen Kräfte übersteigen oder bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind oder die 
eine Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder geistig-seelischen Entwicklung befürchten lassen, ist 
nicht gestattet. Die Schülerinnen und Schüler dürfen keine Tätigkeiten ausführen, die gesetzlich 
oder nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaften für Jugendliche ihres Alters verboten sind. 
Im Übrigen ist auf die entsprechenden Datenschutzbestimmungen zu achten. Gegebenenfalls müs-
sen die Schülerinnen und Schüler mit einer schriftlichen Erklärung zur ausdrücklichen Verschwie-
genheit verpflichtet werden. Vor der erstmaligen Aufnahme einer Tätigkeit in einer Gemeinschafts-
einrichtung (z. B. Kinder-krippe, Kindertagesstätte, Hort, Schule) oder bei der Arbeit mit Lebensmit-
teln ist es erforderlich, dass der Praktikumsbetrieb eine Belehrung über die gesundheitlichen An-
forderungen durchführt. 

Arbeitszeit und Pausen 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen bis zu acht Stunden täglich und 40 Stunden wö-
chentlich Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr nur mit leichten und für sie geeig-
neten Tätigkeiten beschäftigt werden. Es müssen die in §11 Jugendarbeitsschutzgesetz vorgesehe-
nen Ruhepausen gewährt werden. 
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Schulische Betreuung der Schüler 
Die Schule bietet bei Bedarf eine individuelle Betreuung an. Über die Tätigkeiten im Betriebsprakti-
kum sind durch die Schülerinnen und Schüler Berichte anzufertigen und den Schulen vorzulegen. 
Die Berichte unterliegen dem Schwerpunkt der Reflexion. Sie enthalten neben der Vorstellung des 
Praktikumsbetriebs die Beschreibung der Tätigkeiten, die ausführliche Beschreibung einer typi-
schen Tätigkeit, die Beschreibung eines entsprechenden Berufsbildes sowie ein Gesamtfazit. Auf 
Wunsch der Betriebe sind die Berichte von der betrieblichen Betreuerin/Betreuer abzuzeichnen. Die 
Schule vermerkt die Teilnahme an Betriebspraktika im anschließenden Zeugnis unter Bemerkun-
gen. 

  


